
Betriebsordnung 
Recyclingpark „Am Haff“ 

 
 
Vorbemerkung 
 
Grundlage für den Betrieb des Recyclingparks ist die großherzogliche 
Verordnung von 1993 betreffend den Bau und den Betrieb von 
Recyclingparks. 
 
§ 1 - Allgemeines 
 
1. Die Nutzung und das Betreten des Recyclingparks ist 

ausschließlich den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden 
Bous-Waldbredimus, Remich, Schengen und Stadtbredimus 
gestattet. Mit Betreten/Befahren des Betriebsgeländes erkennen 
diese die vorliegende Betriebsordnung als verbindlich an. 

2. Die angeschlossenen Gemeinden geben individuelle Zugangs-
berechtigungen zum Recyclingpark in Form von Chip-Karten an 
ihre Bürgerinnen und Bürger aus. Die Nutzung des Recyclingparks 
ist ausschließlich mit dieser Zugangsberechtigung gestattet. 

3. Der Recyclingpark kann für die Anlieferung von Abfällen zur 
Verwertung sowie schadstoffhaltiger Abfälle genutzt werden. 
Voraussetzung ist, dass die Abfälle auf dem Territorium der 
jeweils angeschlossenen Gemeinden angefallen sind. 

4. Unbefugten ist das Betreten des Recyclingparks und das Benutzen 
des Eigentums des Betreibers nicht gestattet. 

5. Jeder Nutzer und jeder Mitarbeiter hat sich so zu verhalten, dass 
er weder die Umwelt noch das Leben oder die Gesundheit 
anderer und seiner eigenen Person gefährdet. Daher ist jeder 
verpflichtet, gültige Hinweise, Beschilderungen und insbesondere 
Betriebsanweisungen des Betreibers zu beachten. 

 
§ 2 - Öffnungszeiten 
 
1. Die betrieblichen Öffnungszeiten des Recyclingparks sind: 

Di. – Fr. 11:00 – 18:00 Uhr* 
Sa. 09:00 – 16:00 Uhr* 
*letzter Einlass 15 min. vor Schließung 

2. Fällt einer der Öffnungstage auf einen Feiertag, so entfällt dieser 
Öffnungstag ersatzlos. 

3. Fällt der 24.12. bzw. 31.12. auf einen Wochentag, so sind die 
Öffnungszeiten von 08:00 – 13:00 Uhr. 

 
§ 3 - Verhalten im Recyclingpark 
 
1. Auf dem gesamten Betriebsgelände gilt die Straßenverkehrs-

ordnung. Anlieferungsfahrzeuge dürfen nur die vorgeschriebenen 
Wege benutzen. Im Recyclingpark gilt generell Schritt-
geschwindigkeit. 

2. Den Anweisungen des Betriebspersonals ist Folge zu leisten. 
3. Die Abfälle dürfen nur in die entsprechend beschilderten 

Container entladen werden.  
4. Verschmutzungen auf dem Wertstoffhof, die bei Befüllung der 

jeweiligen Container entstehen, sind unverzüglich vom 
Verursacher zu beseitigen. 

5. Nach dem Entladen der Abfälle ist der Recyclingpark unverzüglich 
zu verlassen. 

6. Schadstoffhaltige Abfälle dürfen an der SDK-Sammelstelle nur 
direkt an das zuständige Betriebspersonal abgegeben werden. 

7. Die Abfälle gehen mit dem Abladen in das Eigentum des 
Betreibers über, sofern sie nicht vom Betriebspersonal 
zurückgewiesen werden. 

8. Die Entnahme von Gegenständen aus den aufgestellten Behältern 
sowie das Betreten der Container sind strikt untersagt. 

9. Im Recyclingpark befindet sich ein Second-Hand-Shop, in dem 
noch intakte oder reparierbare Gebrauchtwaren kostenlos 
abgegeben und von Interessenten kostenlos mitgenommen 
werden können. 

10. Das Rauchen ist auf dem gesamten Gelände des Recyclingparks 
verboten. 

11. Die Nutzung des Recyclingparks unter Einfluss von Alkohol und 
anderer berauschender Mittel ist untersagt. 

12. Ausreichender Sicherheitsabstand zu fahrenden / rollenden / 
beweglichen Maschinen ist einzuhalten. 

 
§ 4 – Annahme von Abfällen 
 
1. Abfälle werden grundsätzlich nur in Mengen angenommen, wie 

sie bei der normalen Haushaltsführung entstehen. Als 
haushaltsüblich gelten Mengen bis max. 2 m³ pro Anlieferung und 
Tag. 

 
 
 
Zur normalen Haushaltsführung gehören ausdrücklich nicht Ent-
rümpelungen, größere Umbauten und Renovierungen, Abrisse, 
sowie Rodungen. 

2. Altreifen sind zahlungspflichtige Abfälle (2,50 €/Stk.) und dürfen 
nur mit entsprechendem Zahlungsbeleg der Gemeinde angeliefert 
werden. 

3. Alle Abfälle müssen sortenrein und unverschmutzt angeliefert 
werden. 

4. Die Anlieferer befüllen die entsprechend beschrifteten Container 
und Sammelbehälter grundsätzlich selbst, wobei das Betriebs-
personal die ordnungsgemäße Zuordnung sicherstellt. Das 
Personal ist dann behilflich, wenn die Entladesituation es 
erfordert. 

5. Diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die keine Möglichkeit haben, 
ihre Abfälle zum Wertstoffhof zu bringen, können dies in den 
Gemeinden über die dort bestehenden Hilfsangebote erledigen 
lassen. Eine Anlieferung über die Gemeinde bzw. eine von der 
Gemeinde beauftragte Organisation ist nur mit einem ent-
sprechenden Zertifikat seitens der Gemeinde gestattet. 

 
§ 5 - Kontrollen /Zurückweisung 
 
1. Das Betriebspersonal oder Beauftragte sind berechtigt und ver-

pflichtet Kontrollen durchzuführen. Die Kontrollen erstrecken sich 
auf Art und Herkunft der Abfälle. 

2. Folgende Anlieferer sind nicht berechtigt, ihre Abfälle im Re-
cyclingpark abzugeben: 
a) Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe 

(gewerbliche Anlieferungen) 
b) Fahrzeuge mit Unternehmensaufschrift und/oder -logo 
c) Fahrzeuge > 2,8 t (außer landwirtschaftliche Fahrzeuge) 
d) Bau- und Arbeitsmaschinen 

3. Eine Anlieferung von Abfällen durch Dritte ist - mit Ausnahme des 
in § 4 Abs. 5 beschriebenen Falles - grundsätzlich nicht gestattet. 

4. Folgende Abfälle sind grundsätzlich von der Annahme am 
Recyclingpark ausgeschlossen: 
a) Hausmüll 
b) kontaminiertes Holz (kann kostenpflichtig über die Sortier-

anlage von HEIN Déchets entsorgt werden) 
c) Munition, Sprengkörper, radioaktive Abfälle 
d) Abfälle, die nicht in den angeschlossenen Gemeinden ange-

fallen sind 
Im Zweifel ist das Betriebspersonal berechtigt, über Annahme 
oder Zurückweisung von Abfällen zu entscheiden. 

5. Personen, für die auf dem Betriebsgelände der Hein-Gruppe ein 
Hausverbot besteht, sind nicht berechtigt zur Nutzung des 
Recyclingparks. 

 
§ 6 - Haftung 
 
Das Betreten und Befahren des Wertstoffhofes erfolgt auf eigene 
Gefahr. Benutzer und Besucher haften für alle Schäden und sonstige 
Folgen zum Nachteil des Anlagenbetreibers, die sich aus 
Zuwiderhandlung gegen diese Benutzungsordnung oder aus nicht 
verkehrsgerechtem Verhalten ergeben. 
 
§ 7 - Zuwiderhandlung 
 
Bei Zuwiderhandlung gegen diese Betriebsordnung kann HEIN Déchets 
im Rahmen ihres Hausrechts die erforderlichen Maßnahmen treffen, 
insbesondere den Verursacher vorübergehend oder dauerhaft von der 
Benutzung des Wertstoffhofes ausschließen. Kosten, die HEIN Déchets 
aus Zuwiderhandlungen entstehen, werden dem Verursacher in 
Rechnung gestellt. 
 
§ 8 - Inkrafttreten 
 
Diese Betriebsordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
Bech-Kleinmacher, den 01.11.2023 
 
HEIN Willy 


